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 Veröffentlicht am 18.11.1991

Index

21/03 GesmbH-Recht

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §80 Abs1;

BAO §9 Abs1;

GmbHG §15;

GmbHG §20;

Rechtssatz

Der Geschäftsführer einer GmbH, der durch eine Geschäftsverteilung von der Wahrnehmung der steuerlichen

P=ichten entbunden wurde, verletzt die ihn dessenungeachtet tre>ende Überwachungsp=icht dann, wenn er trotz

Vorliegens konkreter Anhaltspunkte für P=ichtverstöße des mit den steuerlichen Agenden betrauten Geschäftsführers

nichts unternimmt, um Abhilfe zu scha>en. Eine haftungsrechtlich relevante P=ichtverletzung eines von den

abgabenrechtlichen P=ichten entbundenen Geschäftsführers kann weiters in einer vorwerfbaren Unkenntnis von der

Verletzung abgabenrechtlicher Pflichten durch den anderen Geschäftsführer liegen.
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